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Kreis Mettmann 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
Für die Firma Wilhelm Hammesfahr GmbH & Co. KG, Niederstraße 3-5/ 
Rheinparkallee 1, vormals Krischerstraße 100, in 40789 Monheim am 
Rhein wurde mit Wirkung vom 01. Dezember 2005 ein Sonderschutzplan 
gemäß § 24a des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 
(FSHG) in Kraft gesetzt, der zwischenzeitlich erneut mit Stand Dezember 
2014 aktualisiert wurde. 
 

Änderungen oder Ergänzungen zu einem in Kraft gesetzten Notfallplan 
(Sonderschutzplan) sind grundsätzlich zur Anhörung der Öffentlichkeit für 
die Dauer eines Monats auszulegen. 
 

Der überarbeitete Sonderschutzplan liegt  daher zur Einsicht im Verwal-
tungsgebäude 1 der Kreisverwaltung Mettmann, Abt. 32-1, Zimmer 1.312, 
Düsseldorfer Straße 26 in 40822 Mettmann während der Dienstzeiten aus. 
 
Er kann von jedermann während der Auslegungsfrist vom 
 

01. Dezember 2014 bis 31. Dezember 2014 
montags bis donnerstags von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und nachmittags von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr, 

freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 
nach vorheriger Terminabsprache 

 

eingesehen werden. 
 
Ebenso können in dieser Zeit Bedenken oder Anregungen vorgebracht 
werden. 
 
Mettmann, den 24. November 2014 
 Kreis Mettmann 
 Der Landrat 
 Im Auftrag 
 Jarzombek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 
 

Aufgebot zwecks Kraftloserklärung 
 
Die Sparkassenbücher  Nr.  alt: 30651642 neu: 3001326283 
  3001646052 
 

der Kreissparkasse Düsseldorf, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Erkrath 
(E), der ehemaligen Sparkasse Heiligenhaus (H) und der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Wülfrath (W), deren Rechtsnachfolgerin die Kreis-
sparkasse Düsseldorf ist, werden gemäß § 16 der SpkVO aufgeboten. 
 

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei 
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden; ande-
renfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 

Düsseldorf, den 19. November 2014 
 Der Vorstand der 
 Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweckverbände 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
des Volkshochschulzweckverbandes Mettmann-Wülfrath 

 
Einladung 

zur konstituierenden Sitzung der VHS-
Verbandsversammlung 

 

Datum:  Montag, 01. Dezember 2014 
Uhrzeit: 18:00 Uhr 
Ort: Rathaus der Stadt Wülfrath, Großer Sitzungssaal 

(Erdgeschoss), Am Rathaus 1, 42489 Wülfrath 
 

Tagesordnung: 
 
Vor Beginn des öffentlichen Teils findet eine Einwohnerfragestunde statt. 
 
A) Öffentlicher Teil 
 
1) Eröffnung der Sitzung durch den bisherigen Vorsitzenden und Be-

stimmung der / des Altersvorsitzenden 
 
2.) Bestellung eines Schriftführers / einer Schriftführerin 
 
3.) Wahl des / der Vorsitzenden und des / der stellvertretenden Vorsit-

zenden der VHS - Verbandsversammlung 
 
4.) Wahl der Vertreterinnen und Vertreter für die Mitgliederversammlung 

und Bezirksarbeitsgemeinschaft des Landesverbandes der Volks-
hochschulen von Nordrhein-Westfalen e.V. 

 
5.) Feststellung des Jahresabschlusses 2011 und Entlastung des Ver-

bandsvorstehers 
 
6.) Jahresabschlussentwurf 2012 
 
7.) Einbringung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltspla-

nes für das Haushaltsjahr 2015 
 
8.) Mitteilungen und Anfragen 
 
9.) Verschiedenes 
 
 
B) Nicht-öffentlicher Teil 
 
1.) Mitteilungen und Anfragen 
 
2.) Verschiedenes 
 
 
Mettmann, den 20. November 2014 
 Sträßer 
 Vorsitzender der Verbandsversammlung 
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Bekanntmachung des 

Zweckverbandes Erholungsgebiet Ittertal 
 

Einladung 
 

zur 9. gemeinsamen öffentlichen und  
nichtöffentlichen Sitzung 

des Verbandsausschusses des Zweckverbandes  
Erholungsgebiet Ittertal – 92. Sitzung – 

und der 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Erholungs-

gebiet Ittertal – 64. Sitzung – 
 

am Donnerstag, dem 09.12.2014 17.00 Uhr , 
im Rathaus Hilden, Raum 105, Am Rathaus 1, Hilden . 

 
 

Tagesordnung: 
 
 
A) Öffentliche Sitzung 
 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfä-

higkeit 
 
2. Wahl der/des Vorsitzenden und der/des stellvertretenden Vorsitzen-

den der Verbandsversammlung unter Leitung der/des Altersvorsit-
zenden 

 
3. Wahl des Verbandsvorstehers und des stellvertretenden Verbands-

vorstehers  (SV 262 der Verbandsversammlung) 
 
4. Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Verbandsausschusses (SV 

349 des Verbandsausschusses) 
 
5. Genehmigung der Niederschrift über die 8. gemeinsame öffentliche 

und nichtöffentliche Sitzung des Verbandsausschusses – 91. Sitzung 
- und der Verbandsversammlung – 63. Sitzung – am 31.10.2013 

 
6. Erlass der Haushaltssatzung 2015 (SV 350 des Verbandsausschus-

ses, SV 263 der Verbandsversammlung) 
 
7. Jahresabschluss 2013 (SV 351 des Verbandsausschusses, SV 264 

der Verbandsversammlung) 
 
8. Sachstandsbericht über die Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen des 

Zweckverbandes (SV 352 des Verbandsausschusses, SV 265 der 
Verbandsversammlung) 

 
9. Verschiedenes 
 
 
B) Nichtöffentliche Sitzung 
 
10. Personalwechsel in der Geschäftsführung des Zweckverbandes (SV 

353 des Verbandsausschusses, SV 266 der Verbandsversammlung) 
 
11. Kenntnisnahme der Verfügung der Bezirksregierung Düsseldorf zu 

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Zweckverbandes Erho-
lungsgebiet Ittertal für das Haushaltsjahr 2014 vom 24.02.2014 (SV 
354 des Verbandsausschusses, SV 267 der Verbandsversammlung) 

 
12. Kaufanfrage für ein Forstgrundstück zwischen Flurstraße 276 und 

Mahnertbusch 
 
13. Verschiedenes 
 
 
Hilden, den 18. November 2014 
 Danscheidt 
 Vorsitzender des Verbandsausschusses 
 und stellvertretender Verbandsvorsteher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bekanntmachungen der 

Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert 
 
 
 

Aufgebot 
 
Die Sparkassenbücher      3021562602, 

         3021488501 - alt 1488501 (VB), 
 

der Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert, der ehemaligen Stadt-Sparkasse 
Hilden (H), der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen (R) und der ehema-
ligen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin die Sparkasse 
Hilden•Ratingen•Velbert ist, werden aufgeboten. 
 

Die Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefordert, binnen drei 
Monaten ihre Rechte unter Vorlage der Sparkassenbücher anzumelden, 
andernfalls werden die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, den 20. November 2014 
 Der Vorstand 

Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert, 
 
 
 
 

Kraftloserklärung 
 
Die Sparkassenbücher              3031081379 - alt 1081371 (H), 
               3031676582 - alt 1676584 (H), 
               3043946908 - alt 3946902 (R) 
 

ausgestellt von der Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert, der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Hilden (H), der ehemaligen Stadt-Sparkasse Ratingen 
(R) und der ehemaligen Sparkasse Velbert (V), deren Rechtsnachfolgerin 
die Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert ist, werden nach Durchführung 
des Aufgebotsverfahrens für kraftlos erklärt. 
 
Velbert, den 04. November 2014 
 Der Vorstand 

Sparkasse Hilden•Ratingen•Velbert, 
 
 


